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Ermittlung des Mehr-/Mindermengenpreises Strom 

Lastprofilbasis: 

Die Bepreisung der Mehr-/Mindermengen erfolgt unabhängig vom Lastprofilverfahren (syn-

thetisch oder analytisch). 

Grundlage der Preisermittlung sind die gemäß dem bundeseinheitlichen GPKE-/GeLi-Gas-Fei-

ertagskalender ausgerollten und normierten VDN- bzw. BDEW-Lastprofile. Durch prozentuale 

Gewichtung und anschließende Aggregation dieser Lastprofile wird ein definiertes SLP-Last-

profil „SLP-K“ gebildet.  

 

Ermittlung des SLP-Lastprofils „SLP-K“ bis einschließlich Kalendermonat Dezember 2025: 

Für die Ermittlung des SLP-K sind bis zum 31. Dezember 2025 ausschließlich die folgenden 

Lastprofile mit den angegebenen Gewichtungen anzuwenden: 

• dynamisiertes Haushaltsprofil  H0:  75 % 

• Gewerbeprofil  G0:  20 % 

• Landwirtschaftsprofil  L0:  5 % 

 

Ermittlung des SLP-Lastprofils „SLP-K“ ab Kalendermonat Januar 2026: 

Ab dem 1. Januar 2026 sind für die Ermittlung des SLP-K die vom BDEW im Jahr 2025 veröf-

fentlichten Lastprofile mit folgender Gewichtung anzuwenden:1 

• dynamisiertes Haushaltsprofil  H25: 73 % 

• Gewerbeprofil  G25: 21 % 

• Landwirtschaftsprofil  L25: 2 % 

• Kombinationsprofil Haushalt mit PV-Anlage  P25: 2 % 

• Kombinationsprofil PV-Speicher  S25: 2 % 

 

Mehr-/Mindermengenpreis: 

Zur Ermittlung eines viertelstündlichen Energiepreises wird ab dem 1. Oktober 2025 das SLP-K 

mit den viertelstündlichen Spotmarktpreisen der European Energy Exchange (EPEX Spot) be-

wertet. 

 

 
1 Die dargestellten Prozentanteile wurden in einer Stichprobe von Netzgebieten ermittelt. Es ist zu erwarten, dass 

sich die Zusammensetzung der Lastprofilgruppen sukzessive verändert. Daher wird die Gewichtung der Lastpro-

filgruppen bei der Ermittlung des SLP-Lastprofils „SLP-K“ durch den BDEW zukünftig in regelmäßigen Abständen 

überprüft.  

http://www.bdew.de/
https://www.bdew.de/energie/standardlastprofile-strom/
https://www.bdew.de/energie/standardlastprofile-strom/
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Hierbei wird aus den Viertelstundenleistungswerten des SLP-K jeweils der viertelstündliche 

Energieinhalt ermittelt und anschließend mit dem Spotmarktpreis für diese Viertelstunde mul-

tipliziert. Das Ergebnis stellt den viertelstündlichen Energiepreis in Euro für die Viertelstunde h 

dar (P1/4).  

Der Mehr-/Mindermengenpreis berechnet sich als Quotient aus der Summe der viertelstündli-

chen Energiepreise (P1/4) der dem Kalkulationsmonat vorausgehenden 12 Monate und der im 

SLP-K-Profil für diesen Zeitraum enthaltenen Energiemenge. 

Bis einschließlich 30. September 2025 erfolgt die Bepreisung des Energieinhalts des SLP-K-Pro-

fils auf Basis der stündlichen Spotmarktpreise (1-h-Produkte) der EPEX Spot. 

Ab dem 1. Oktober 2025 werden an der EPEX Spot ausschließlich Viertelstundenprodukte 

(1/4 h) gehandelt. Daher werden zur Bepreisung des Energieinhalts des SLP-K-Profils ab Okto-

ber 2025 die Viertelstundenpreise herangezogen. 

Für die Ermittlung der Mehr-/Mindermengenpreise fließen je nach Anwendungsmonat unter-

schiedliche Zeiträume mit Stunden- bzw. Viertelstundenpreisen in folgenden Varianten in die 

Berechnung ein: 

• Für Anwendungsmonate bis einschließlich November 2025 werden ausschließlich 

Stundenpreise berücksichtigt. 

• Für Anwendungsmonate von Dezember 2025 bis Oktober 2026 basiert die Berech-

nung auf einer Mischung aus Stunden- und Viertelstundenpreisen, abhängig vom je-

weiligen Berechnungszeitraum. 

• Ab dem Anwendungsmonat November 2026 werden ausschließlich Viertelstunden-

preise in die Berechnung einbezogen, da der gesamte zugrunde liegende 12-Monats-

Zeitraum vollständig im Zeitraum nach der Umstellung auf Viertelstundenpreise liegt. 

Der Mehr-/Mindermengenpreis wird jeweils monatlich berechnet und im Kalkulationsmonat 

für den Anwendungsmonat, der auf den Kalkulationsmonat folgt, veröffentlicht.  

Da die neuen Lastprofile erstmalig ab dem 1. Januar 2026 für die Berechnung des SLP-K-Profils 

verwendet werden, gehen sie erstmals beim Mehr- und Mindermengenpreis für den Anwen-

dungsmonat März 2026 anteilig in die Berechnung ein. Für die Anwendungsmonate März 

2026 bis einschließlich Januar 2027 liegt der Berechnung somit eine Mischung aus SLP-K-Profi-

len, die aus den alten VDN-Lastprofilen gebildet werden, und aus SLP-K-Profilen, die aus den 

neuen BDEW-Lastprofilen gebildet werden, zugrunde. 

  

http://www.bdew.de/
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Änderungshistorie 

Version Datum Änderungsbeschreibung 

V.1.1 29.03.2021 Überführung der Anlage 1 in das neue BDEW-Layout; keine inhalt-

lichen Anpassungen erfolgt. 

V.1.2 27.10.2025 Anpassung der Berechnungsvorschrift: Verwendung der viertel-

stündlichen Spotmarktpreise anstatt stündlicher Spotmarktpreise 

ab dem 01.10.2025, da ab diesem Datum an der EPEX Spot keine 

Stundenprodukte mehr am Spotmarkt gehandelt werden. 

V.1.3 30.01.2026 Verwendung der vom BDEW veröffentlichten aktualisierten Stan-

dardlastprofile Strom (vgl. Standardlastprofile Strom – Grundla-

gen & Anwendung | BDEW) inklusive neuer Gewichtung. 

 

http://www.bdew.de/
https://www.bdew.de/energie/standardlastprofile-strom/
https://www.bdew.de/energie/standardlastprofile-strom/

